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Die St~dt Neuburg a.d. Donau erläßt gemäß § 2 Abs. 1 und § 9 des 
Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F . der Bek. vom 27.12.1993 (BGBl. I s. 
2378), Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) 
i.d.F. der Bek. v. 18.06.1993 (GVBl. s. 392)), Art. 91 Bayer. 
Bauordnung (BayBO}, i.d.F. der Bek. v. 18. 04 .1994 (GVBl •· I S. 
251), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke . 
(~auNVO) i.d.F. v. 26.01.1990 (BGBl I s. 133), der Verordnung über 
die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhaltes (PlanzV) vom 2i.Ol .1991 (BGBl I S. 58), und der 
Verordnung über Festsetzungen im Bebauungsplan vom 22.06.1961 
folgende, mit Schreiben der Stadt Neuburg vom 26.01.89 u . 19.01.95 
der Regierung von Oberbayern zur Anzeige vorgelegte 

S a t z u n g 

über den Bebauungsplan Nr . 

"Nordwestlich de r Krauthau s kapelle" 

§ l 

Geltungsbereich 

(1) Der Bebauungsplan umfaßt die Grundstücke F l.Nrn. 404 1 bis 404 7 

und 4004 Gema rkung Neuburg a. d . Donau. 

( 2) Die Bebauungsplanze~chnung in d e r Fassung 

Bestandteil dieser Satzung. 
vom ,,_\ S. ü ~z. ß87 is ~ 

()) Außer de n ~us der Planzeichnung ersichtl iche n Fest setzungen 

gel te n die nac hfolge nde n aest immungen. 

s 2 

Art der baulichen Nutz u ng 

Der Bebau ungsp lanbe re i c h wird mit Au s nahm e der GrünE12cnen a l s 
Gewerbegebiet fes tg esetzt. 
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Im Bebauungsplanbereich wi.z:d eine ·Tra·ufhöhe von 6 ,5 m mit einer 
Da~h~eig~ng vo.n 2s 0 bi~ .:32.0 ... fe?~Qesetzt. 

s 4 
Gestaltung 

(1) Es dürfen keine grelien Farben beim Fassadenanstr ich verwendet 
werden. 

~ ) Leuchtwerbeanlagen sind untersagt. 

(3) Es werden ausschließ lich rote Dacheindeckungen zugelassen. 

5 5 
Grünordnung 

(1) Im Anschluß an die westliche Baugrenze wird das Gru ndstück 

Fl.Nr. 4041 als private Grünfläche ausgewiesen. 

(2) Der südliche Be reich des Gruhdstücks Fl.Nr. 4004 wird in etner 

Tiefe v o n 40 rn als Öffentliche Grürtfläche ausgewiesen~ sie ist 

mit Ausnahme des Kurvenbereiches durchgehend dicht mit heimi

sch e n La ubgehölzen 1 die e i ne wuchshöhe von mindestens 6 m und 

höchs t ens 15 m e r reichen, zu bepflanzen. 

(3) Entlang der Heidec kstraße ist ein 10 m breiter und entlang der 

St . - Andr eas-Straße e in 7 m breiter
1 

privater Gr ünst r ei fen-an

zulegen. Dieser ist 1 mit Ausnahme der Einfa hr ten und Sich~drei
ecke, dur chgehend dicht mit heimischen Lau bgehölzen

1 
die eine 

Wuchshöh e von mi ndestens 6 m und höchstens 15 m er reichen, zu 
bepflanzen. 

(4) Auf den von einer Bebauung freigeha lte ne n überb a ubaren Fläch e n 

ist e in e Be pfl a nz u ng von 25 i mit he imischen Lc ubge hölzen 
vorgeschri e be n. 
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S: 6. 

Garagen und N.ebenan-l agen 

Garagen und Nebenanlagen sind . nur innerhalb der festgesetzten Bau

grenzen zulässig. 

§ 7 

Einf r1edungen 

. J Die Höhe der Einfriedungen einschließlich des Sockels darf 

1,80 m nicht überschreiten. Die höchstzulässige Socke lhöhe 

beträgt 0,20 m. 

(2) Es sind nur durchbrochene Einfri edungen, jedoch keine Beton

gitter zulässig . 

§ 8 

Sichtdreiecke 

Die im Plan eingetragenen Sichtdreiecke sind von baulichen Anla

c ,, sowie von jeglichen sichtbehifidernden Ablagerungen , Anpflan-

. Jngen , Zäunen, Stapeln , usw.,-sowei t diese eine Höhe von 1 m über 

Straßenobe rfläche übersteigen, freizuha lten. 

§ 9 

Schall schutz 

(1) Im westlichen Bereich des GewerbEgebietes, bi s zu senkrechten 

Verlängerung der Ostgrenze von Fl.Nr. 4008 a uf d ie Heideck

s traße, ist nur eine mischgebietstypische Nutz ung g emäß S 6 
BauNVO zul ässig. 

(2) Im Beba uungsp l angebiet sind die Scha ll schut zan for derungen der 

Lärmschutzzone II nach dem .Fluglärmgesetz un d de r Schall

s c hutzverordnung zu beachten. 
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(3} Insbesondere sind Aufenthaltsräume durch Massivbauweise oder andere bautechnische 

Einrichtungen. welche nachweislich das Bauschalldärnmungsmaß von mindestens 45 dB 
erreichen, vor Fluglärm zu schützen. 

( 4) Im Gewerbegebiet sind nur Betriebe und Anlagen zulässig, deren immissionswirksames flä
chenhaftes Emissionsverhalten einen flächenbezogenen Schalleistungspegel von 60 dB (A) pro 
Quadratmeter/tags und 45 dB (A) pro Quadratmeter/nachts nicht überschreiten. 

Bei der Errichtung neuer oder der wesentlichen Änderung bestehender baulicher Anla
gen ist zusammen mit dem Genehmigungsantrag ein lärmtechnischer Nachweis von ei-
nem nach § 26 BimSchG anerkannten akustischen Beratungsbüro vorzulegen. daß durch die 
von der Anlage ausgehenden Geräusche einschließlich des Fahrverkehrs auf dem Be
triebsgrundstück die aus den flächenbezogenen Schalleistungspegeln resultierenden 
Lärmwerte an den nächsten relevanten Immissionsorten nicht überschritten werden. 

§ 10 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung im gemeinsamen Amtsblatt des Landkreises Neu
burg-Schrobenhausen und der Großen Kreisstadt Neuburg a.d.Donau in Kraft. 

N b d . 2 1. Apii/ 1995 
eu urg a. .Donau, den .... . „ „ . ••.•• „ ... 

Stadt Neuburg a.d.Donau 

#uu '() 1 
Hll'n1ar { 

Oberbürgermeister 
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